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DEMOKRATIE UND GESCHLECHT
VOM MÄNNERSTAAT SCHWEIZ

/ 848 r/VA 4/e SVAimzer AlA'zzzzer «'»« 4er ?zzo4er/zj/e?z Ver-

/zzrrzzzzgra Atr AzzzzWzgezz Zezri 5k/Ari zAzr mfe jr/zzeezzcmzAe Zz-

z'z/gvjWz4zzn6 zzozz 2 922 Azzr/fe izr/j z>z Verg/ezVÄ zzzir zzzzr/AWz-

jr/ze/z Geje/zerzzzer^ezz rcAe/z /zzrrezz. A «Zererjez/j «zzzrz/ezz 4ze

8i4jze'ezzerzzz?zezz err? 2 977 r/z>zzzzz2>eren6/7gri Wie /A'rr? rzV2) Vierer

Azzjezzzizzz4e)'4/ö//ezz zwz AezzzeAraVzre/jezzz /Aezz/ zzzzA A//2<ä^j«zzV^-

/zeMezZ ezA/Vrezz?

1998 feierte die Schweiz 150 Jahre Bundesverfassung. "Ein

Grund zum Feiern?" fragten sich einige Wissenschaftlerinnen

und organisierten eine Tagung in Solothurn. Nun hegen die Er-

gebnisse gedruckt vor. Wie stets verirren sich einige Frauen in

eine Wissenschaftssprache, die für Aussenseiterinnen kaum zu-

gänglich ist. Andere verstehen es, komplizierte Sachverhalte in

der Sprache der Normalkonsumentin darzulegen.

Interdisziplinär und kritisch
Die Organisatorinnen gingen die Problematik bewusst interdis-

ziplinär an. Die Philosophin kam genauso zu Wort wie die Hi-

storikerin, die Juristin wie die Politologin unci die Soziologin.

Allen gemeinsam war die Fragestellung, wie sich der Wider-

spruch zwischen dem formalrechtlich-demokratischen Gleich-

heitsgebot und der tatsächlichen Ungleichheit der Geschlechter

erklären lässt. In einem zweiten Schritt ging es darum, Strate-

gien zu finden, um diese Ungleichheit zu beheben.

Die Schweiz - ein Sonderfall?

Wie in anderen Bereichen versuchten sich Ewiggestrige auch

in der Frage der Gleichberechtigung der Frauen mit dem Hin-

weis auf den "Sonderfall Schweiz" aus der Verantwortung zu

schleichen. "Damit bestand in der Schweiz bis in die jüngste

Vergangenheit hinein eine augenfälllige und lange von hoch-

ster Stelle abgesegnete rechtliche Ungleichheit von Mann und

Frau", schreibt die Juristin Christa Tobler.
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Quoten
Im Zusammenhang mit der Volksabstimmung erlebt die Quo-

tendebatte in diesen Tagen eine Neuauflage. Tobler zeichnet

nach, wie unterschiedlich das deutsche Bundesgericht und

Schweizer Instanzen zu diesem Thema Stellung bezogen. Quo-

tenregelungen als Diskriminierung der Männer? (Zwischenbe-

merkung: Hat man je davon gehört, dass Westschweizer Bun-

desräte eine Diskriminierung der Deutschschweizer brächten?)

Gleichstellungspolitik
Gemäss Artikel 2 des UNO-Uebereinkommens über die Diskri-

minierung der Frau müsste unser Staat für die Verwirklichung

des Grundsatzes der Gleichberechtigung sorgen. Dies betrifft

drei Ebenen: - Verwirklichung der Rechtsgleichheit der Ge-

schlechter in Gesetz und Verwaltungshandeln - Verfolgung ei-

ner umfassenden Politik zur Verbesserung der Stellung der Frau

und schliesslich - Bekämpfung der herrschenden einseitigen

Ideologie. Die gegenwärtige Politik gibt nur zu bescheidenen

Hoffnungen Anlass. So wollte der Bundesrat 1997 kein Geld für

eine Sensibilisierungskampagne ausgeben, weil er "in finanziell

schwierigen Zeiten Prioritäten setzen müsse". (Seite 134)

Ausblick
Seit der Publikation von "Demokratie und Ge-

schlecht" mussten die Schweizerinnen einige weitere

Rückschläge in Kauf nehmen. Sobald Parteien die

Wahlen gewinnen, die von Gleichberechtigung in

ihrem Programm explizit oder stillschweigend nichts

wissen wollen, sieht es schlecht aus. Erstmals musste

| auf Bundesebene ein leichter Rückgang der Frauen-

Vertretung registriert werden. Die Forderungen, die

der Solothurner Kongress vor zwei Jahren aufstellte,

haben - leider - nichts von ihrer Brisanz verloren.

Die laue Debatte zur Quotenregelung ist ein weite-

res Indiz. Politikerinnen und Politiker geben ihr zum

vornherein keine Chance. Warum sich also mit einer

unpopulären, zum Scheitern verurteilten Sache

unnötige Gegnerschaft zuziehen?
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